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z Basel a mym Rhy

Der Kanton Basel-Stadt kennt die schöne

Einrichtung, daß Wehrmänner, die vor einem

Abstimmungstermin einrücken müssen, ihre Stimme
in einem dazu bestimmten Büro des Rathauses
schon vorher abgeben können. Dieses ist auf
dem Abstimmungscouvert auch deutlich
angegeben. Nicht angegeben ist, wo Leute, die vor
dem Termin aus privaten oder geschäftlichen
Gründen verreisen müssen, mit ihrer Stimme

hinsollen - die sie ja als gute Staatsbürger
abgeben wollen! Logischerweise auch auf das

bewußte Büro im Rathaus. Aber oh nein! Da
kommt man an den Lätzen! Diese Urne ist nur
für Wehrmänner, Zivilpersonen bitte Kontrollbüro!

(Das <Bitte> stammt nicht von dem

Beamten, sondern vom Schreibenden!) Wo denn das

vermerkt sei, fragt man bescheiden. Im Gesetz
natürlich. (Man müßte das Gesetz mehr lesen,

statt immer nur Literatur.) Ergo geht man also

auch noch auf das Kontrollbüro, obschon man

längst an der Arbeit sein sollte, um endlich stimmen

zu können. Aber oha, wieder falsch. «Da

müssen Sie ein schriftliches Gesuch einreichen»,
heißt es. Was man nicht kann, da der Zug in einsr
Stunde geht. Und überhaupt <müssen>?! Man hat
also beim besten Willen nicht stimmen können!
Wie ist das doch mit der entsetzlichen
Stimmfaulheit? Lassen wir die erste Silbe weg und
denken dann an ein gewisses Büro im Rathaus

mit einer prächtigen Urne - nur für
Wehrmänner! Fährima
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